
120 Zweites Buch

Erweiterung der Anklage.
§ 266

(1) Erstreckt der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung 
die Anklage auf weitere Straftaten des Angeklagten, so 
kann das Gericht sie durch Beschluß in das Verfahren 
einbeziehen, wenn es für sie zuständig ist und der An
geklagte anwesend ist.

(2) Die Nachtragsanklage kann mündlich erhoben werden. 
Ihr Inhalt entspricht dem § 200 Abs. 1. Sie wird in 
die Sitzungsniederschrift aufgenommen. Der Vorsitzer gibt 
dem Angeklagten Gelegenheit, sich zu verteidigen.

(3) Die Verhandlung wird unterbrochen, wenn es der 
Vorsitzer für erforderlich hält oder wenn der Angeklagte 
es beantragt und sein Antrag nicht offenbar mutwillig 
oder nur zur Verzögerung des Verfahrens gestellt ist. Auf 
das Recht, die Unterbrechung zu beantragen, wird der An
geklagte hingewiesen.

Anm.: § 266 ist durch Art. 9 § 7 der VO zur weiteren Vereinfachung 
der Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) neu gefaßt 
worden.

Inhalt der Urtcilsgriindc.
§ 267

(1) Wird der Angeklagte verurteilt, so müssen die Ur- 
teilsgrüinde die für erwiesen erachteten Tatsachen an
geben, in welchen die gesetzlichen Merkmale der straf
baren Handlung gefunden werden. Insoweit der Beweis 
aus anderen Tatsachen gefolgert wird, sollen auch diese 
Tatsachen angegeben werden.

(2) Waren in der Verhandlung solche vom Strafgesetze 
besonders vorgesehene Umstände behauptet worden, welche 
die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder erhöhen, 
so müssen die Urteilsgründe sich darüber aussprechen, 
ob diese Umstände für festgestellt oder für nicht fest- 
gestellt erachtet werden.

(3) Die Gründe des Strafurteils müssen ferner das zur 
Anwendung gebrachte Strafgesetz bezeichnen und sollen 
die Umstände anführen, welche für die Zumessung der


